
Allgemeine Geschäftsbedingungen von DERKSEN-PHOTOGRAPHY 

§1 Geltung/Allgemeines

Die nachfolgenden AGB gelten für alle von DERKSEN-PHOTOGRAPHY durchgeführten 
Aufträge. Angebote. Lieferungen. Leistungen.

Soweit keine abweichende Vereinbarung getroffen, gelten die AGB auch für alle 
zukünftigen Aufträge ein- und desselben Auftraggebers.

Die AGB dienen der Regelung und Klarstellung einiger Inhalte des Auftragsverhältnisses, 
welches sich im Übrigen nach dem Inhalt des einzelnen Auftrages bestimmt.
Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform und müssen als 
solche ausdrücklich gekennzeichnet sein.

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ausschließlich die vorliegende AGB des 
Auftragnehmers gelten sollen. Etwaige Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden 
keine Anwendung.

Haben die Vertragsparteien abweichende Vereinbarungen getroffen, welche schriftlich 
niedergelegt wurden, so gehen diese vor den vorliegenden AGB vor.

Der Auftragnehmer kann die Fotografien selbst oder durch Dritte durchführen lassen.

„Fotografien“ im Sinne dieser AGB sind alle vom Auftragnehmer hergestellten Produkte, 
gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder 
vorliegen (Papierbilder, Bilder auf Leinwand, Bilder in digitalisierter Form auf CD/DVD oder
sonstigen Speichermedien. Diapositive. Negative usw. ).
Der Auftraggeber erkennt an, dass es sich bei dem vom Auftragnehmer gelieferten 
Bildmaterial um urheberrechtlich geschützte Lichtbildwerke im Sinne von §2 Abs. 1 Ziff. 5 
Urheberrechtsgesetz handelt.

Der Auftragnehmer ist, soweit durch den Auftraggeber keine ausdrücklichen Weisungen 
hinsichtlich der Gestaltung der Fotos gegeben wurden, bezüglich der Bildauffassung sowie
der künstlerisch technischen Gestaltung frei. Diesbezügliche Reklamationen sind 
ausgeschlossen.

Bei Personenaufnahmen und bei Aufnahmen von Objekten, an denen fremde 
Urheberrechte, Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter bestehen, ist der 
Auftraggeber verpflichtet, die für die Anfertigung und Nutzung der Bilder erforderliche 
Zustimmung der abgebildeten Personen und der Rechteinhaber einzuholen.

Grundlage für den Vertrag ist das jeweilige Angebot vom Auftragnehmer, in dem alle 
vereinbarten Leistungen sowie die Vergütung festgeschrieben werden. Diese Angebote 
vom Auftragnehmer sind freibleibend und unverbindlich.

Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Erteilung des angebotenen Auftrages zustande.

Die vom Auftragnehmer angebotenen Leistungen sind vom Auftraggeber zu überprüfen 
und schriftlich oder durch Zahlung der Honorar Vorkasse zu bestätigen. 
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§2 Nutzung und Urheberrecht

Dem Fotograf steht das ausschließliche Urheberrecht an allen im Rahmen des jeweiligen 
Auftrages gefertigten Fotos zu. Urheberrechte sind laut Urheberrechtsgesetz nicht 
übertragbar. Der Auftragnehmer wird sich vom Auftraggeber das ausschließliche 
Nutzungsrecht für alle Arten der Nutzung, ob bekannt oder unbekannt, übertragen lassen.
Der Auftragnehmer überträgt jeweils ein einfaches Nutzungsrecht an den Fotos auf den 
Auftraggeber. Dieses beinhaltet ausschließlich die private, nicht kommerzielle Nutzung. 
Jede Veränderung, Weiterverarbeitung (durch Foto-Composing, Montage oder durch 
elektronische Hilfsmittel zur Erstellung eines neuen urheberrechtlich geschützten Werkes),
der gelieferten Fotos bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den Auftragnehmer. 
Selbiges gilt für die Weitergabe von Nutzungsrechten an Dritte, welche dem Auftraggeber 
grundsätzlich nicht gestattet ist. 

Eine kommerzielle/gewerbliche Nutzung der Lichtbildwerke im Nachhinein -  gleich 
welcher Form vorliegend – durch den Auftraggeber selbst oder durch Dritte kann nur mit 
vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers erfolgen. Dies gilt auch für 
Bilddateien, welche durch den Auftraggeber oder durch Dritte digital oder anderweitig 
verändert bzw. verfremdet wurden.

Die zu übertragenden Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung des 
vereinbarten Honorars in Form von Foto – DVDs/USB oder wie vereinbart über. 

Erteilt der Fotograf mit Genehmigung des Auftraggebers an den Auftraggeber die 
Genehmigung zu einer Verwertung der Fotos, so kann Er verlangen, als Urheber des 
Lichtbildes genannt zu werden.
Macht der Auftraggeber von diesem Recht Gebrauch, so berechtigt die Verletzung des 
Rechtes auf Namensnennung den Fotografen zum Schadensersatz. 
Der Auftraggeber erhält ausschließlich bearbeitetes Bildmaterial, Hochauflösend im 
Format JPG. Die Abgabe von unbearbeiteten, digitalen Rohdaten (RAW) ist 
ausgeschlossen. Die Aufbewahrung der digitalen Bilddaten ist nicht Teil des Auftrags. Die 
Aufbewahrung erfolgt demnach ohne Gewähr. Die Mindestanzahl wird durch die 
Bestätigung des Angebots bestimmt.
Individuelle Abweichungen der Nutzungs- und Urheberrechte und Sonderkonditionen bei 
Personen der Zeitgeschichte müssen schriftlich vereinbart werden.

§3 Vergütung

Für die Herstellung der Fotos wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder 
vereinbarte Pauschale sowie zuzüglich evtl. Reisekosten berechnet. 

Die bestellten Fotoshootings können bar oder per Überweisung bezahlt werden. Der 
Auftraggeber hat nach Vertragsabschluss eine Anzahlung in Höhe von der Hälfte der 
berechneten Leistungen innerhalb 7 Werktagen zu begleichen. Ausgenommen davon sind 
Gutscheine. Diese müssen sofort nach Vertragsabschluss in voller Höhe bezahlt werden.
Anzahlungsbeträge für Auftragsarbeiten können bei Vertragsrücktritt nicht zurückerstattet 
werden. Nimmt der Auftraggeber von der Durchführung des erteilten Auftrages, aus 
welchen Gründen immer, Abstand, steht DERKSEN-PHOTOGRAPHY mindestens die 
Hälfte des Honorars zzgl. aller tatsächlich angefallenen Nebenkosten zu. 
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Im Zuge der Durchführung der Auftragsarbeiten vom Auftraggeber gewünschten 
Änderungen gehen zu seinen Lasten. 

Erst mit Eingang des Geldbetrages beim Auftragnehmer gelten die im Vertrag genannten 
Termine als gebucht. Trifft die Vorauszahlung nicht fristgemäß ein, so ist der 
Auftragnehmer nicht zur Durchführung des Auftrages verpflichtet. 

Der Auftraggeber hat die Wahl, die Bildmaterialien per Versand zu beantragen. In diesem 
Fall gehen die Kosten und Gefahr bei Verlust auf den Auftraggeber über.

Der Auftraggeber hat die Wahl, die Bildmaterialien selber abzuholen. Somit entstehen 
keine weiteren Übergabekosten, die dem Auftraggeber angerechnet werden müssen. 

Der Auftraggeber hat auch die Wahl, die Bildmaterialien aus einer Online-Galerie über 
einen entsprechenden Link herunterzuladen.

Der angebotene Preis für Gutscheine ist bindend. Alle angegebenen Preise für 
Fotoshootings jeglicher Art sind Endpreise. 

Einlösung von Gutscheinen: Durch den Kauf eines Fotoshooting-Gutscheines bei 
DERKSEN-FOTOGRAPHY erwerben Sie das Recht, zur Inanspruchnahme einer 
bestimmten Leistung ( eines Fotoshootings) bei DERKSEN-PHOTOGRAPHY. Die 
Gutscheine sind nicht übertragbar. 

Bei Verlust oder Diebstahl von Gutscheinen übernimmt DERKSEN-PHOTOGRAPHY 
keine Haftung für eine möglicherweise unrechtmäßige Einlösung eines Gutscheines. 

Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die der 
Auftragnehmer oder dessen Erfüllungsgehilfe nicht zu vertreten hat, wesentlich 
überschritten, oder vom Auftraggeber gewünscht verlängert, so erhöht sich das Honorar 
des Auftragnehmers, sofern ein Pauschalpreis auf Grundlage eines Zeitrahmens 
vereinbart war. Entsprechend dem zeitlichen Mehraufwand. Ist ein Zeithonorar vereinbart, 
erhält der Auftragnehmer auch für die Wartezeit den vereinbarten Stunden- oder 
Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass dem Auftragnehmer kein 
Schaden entstanden ist. 

Es gilt der vereinbarte Preis. Der Preis versteht sich als Endbetrag ohne die Ausweisung 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Der Restzahlungsanspruch ist bei Ablieferung der Aufnahmen sofort fällig. 

Rabatte sind nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Eine Anrechnung bei einem 
Fotoshooting-Umtausch, oder die Umwandlung in einen Wertgutschein ist möglich. Pro 
Bestellung ist nur ein Rabatt einlösbar. Rabatte haben eine begrenzte Gültigkeit und 
keinen Mindestbestellwert.
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§4 Haftung/Gefahrenübergang/Vertragsstrafe/Schadensersatz

Für Schäden, gleich welcher Art, anlässlich der Ertragserfüllung haftet der Auftragnehmer 
für sich und seine Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt 
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die Er oder seine Erfüllungsgehilfen 
durch schuldhafte Pflichtverletzung herbei geführt haben. 
Für Schäden oder Verlust (trotz mehrfacher Sicherheitsmaßnahmen) der digitalen 
Bilddaten haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Für Schäden, Mängel oder Verlust durch Subunternehmer oder Lieferanten, welche ihre 
Leistungen auf eigene Rechnung erstellen, ist eine Haftung des Auftragnehmers 
ausgeschlossen. 

Die Organisation und Vergabe von Buchungen an den Auftragnehmer, sowohl die 
Ausführung erfolgt mit größter Sorgfalt. Sollte jedoch aufgrund von Umständen, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat (z.B. plötzliche Krankheit, Verkehrsunfall, 
Umwelteinflüssen, Verkehrsstörungen etc.), kein Fotograf zu dem vereinbarten Fototermin 
erscheinen bzw. zu spät eintreffen, kann keine Haftung für jegliche daraus resultierenden 
Schäden oder Folgen übernommen werden. 

Beanstandungen gleich welcher Art müssen innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung der 
Bilder beim Auftragnehmer eingegangen sein. Nach Ablauf der Frist gelten die Bilder als 
vertragsgemäß und mangelfrei angenommen. 

Bei jeglicher unberechtigten (ohne Zustimmung von DERKSEN-PHOTOGRAPHY 
erfolgten) gewerblichen Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des 
Bildmaterials ist für jeden Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des 5fachen 
Nutzungspreises zu zahlen, vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche.

Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem 
Urhebervermerk ist ein Aufschlag in Höhe von 100% auf den vereinbarten Nutzungspreis 
zu zahlen.

Outdoor Fotoshootings finden unter freiem Himmel statt und unterliegen 
Witterungseinflüssen. Es kann nötig sein, die Witterungsverhältnisse kurz vor oder am Tag
der Teilnahme abzufragen. Diese Informationen sind von Ihnen aus bei 
DERKSEN-PHOTOGRAPHY einzuholen. Sollte das Fotoshooting aufgrund der 
Witterungsverhältnisse nicht durchführbar sein, können Sie den Termin zur Teilnahme am 
Shooting bei uns umbuchen. DERKSEN-PHOTOGRAPHY kommt in solchen Fällen 
jedoch nicht für Aufwendungen oder Schäden auf, die Ihnen im Zusammenhang mit der 
versuchten oder erneuten Inanspruchnahme der Leistung entstanden sind (z.b. 
Reisekosten, Unterkunft, Begleitung, Urlaub, etc.). 
 
DERKSEN-PHOTOGRAPHY übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten 
abgebildeter Personen oder Objekten, es sei denn, es wird ein entsprechend 
unterzeichnetes Release-Formular beigefügt. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das 
fotografische Urheberrecht hinaus, z.B. für abgebildete Werke der bildenden oder 
angewandten Kunst, sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei 
Sammlungen, Museen etc. obliegt dem Auftraggeber. 
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Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmaterials ist der Auftraggeber 
für dessen sachgemäße Verwendung verantwortlich. 

Der Auftraggeber hat Terminverschiebungen rechtzeitig mit DERKSEN-PHOTOGRAPHY 
abzustimmen und sich über Gebühren zu erkundigen, die im Falle von 
Terminverschiebungen oder kurzfristigen Absagen eventuell anfallen können. Werden 
solche Gebühren fällig, sind sie vom Auftraggeber direkt an DERKSEN-PHOTOGRAPHY 
zu entrichten. Dies gilt ebenso für vom Auftraggeber gewünschten Auftragsarbeiten, die an
kostenpflichtigen Orten und/oder Veranstaltungen stattfinden sollen. 

§ 5 Datenschutz

Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass seine zum Geschäftsverkehr 
erforderlichen, personenbezogenen Daten gespeichert werden. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftrages bekannten Informationen vertraulich 
zu behandeln. Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, dies ist zur 
Durchführung des Auftrages erforderlich. Die Daten werden solange verwahrt, wie es die 
Steuerrechtlichen Vorgaben der Finanzämter vorgeben. 

§6 Allgemeines

Der Fotograf wird die Aufnahmen ohne Rechtspflicht bis zu 6 Wochen archivieren. Im Fall 
des Verlustes oder der Beschädigung stehen dem Auftraggeber keinerlei Ansprüche zu. 

Für Mängel, die auf unrichtige oder ungenaue Anweisungen des Auftraggebers 
zurückzuführen sind, wird nicht gehaftet. Der Fotograf haftet nur für Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. 

Bei Veranstaltungen, die mehr als 4 Stunden dauern, ist der Fotograf angemessen mit 
Speisen und Getränken im üblichen Rahmen zu versorgen. 

Rücktritte bzw. Stornierungen von verbindlichen Reservierungen bedürfen der Textform 
und müssen vom Auftragnehmer bestätigt werden. Eine kostenfreie Stornierung ist nach 
Abschluss nicht mehr möglich. 

Gewerbsmäßige TV, Fernseh- und/oder Kinoproduktionen sind für die Buchungsdauer des
Fotografen grundsätzlich ausgeschlossen. Für den Fall der Nichtbeachtung, kann der 
Fotograf die Arbeitsaufnahme schadlos verweigern. Dem Fotograf steht eine 
Entschädigung in Höhe des Werkslohnes (100%) zu.

Optionale Einräumung der Veröffentlichungsrechte: Künftige Brautpaare möchten sich von
der Qualität meiner Arbeiten überzeugen. Daher schließen alle Preise die Einräumung der 
Veröffentlichungsrechte ein. Der Auftraggeber willigt ein, dass DERKSEN-PHOTOGRAPHY 
die Bilder im Rahmen der Eigenwerbung nutzt. Die Auftraggeber sind insoweit mit der 
Veröffentlichung einverstanden und werden auch die Gäste der Hochzeit / Feier / Party 
etc. darauf hinweisen und deren Einverständnis einholen, dass eine Veröffentlichung der 
Bilder erfolgen kann. Die Auftraggeber versichern, dass sie in diesem Fall die Einwilligung 
der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung der 
Bilder besitzen und erklären sich selbst damit auch einverstanden. Für Ersatzansprüche 
Dritter, die auf dem nicht Vorliegen dieser Einwilligung beruhen, werden die Auftraggeber 
DERKSEN-PHOTOGRAPHY von der Haftung vollumfänglich freistellen.
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Mahnspesen und die Kosten – auch außergerichtlicher – anwaltlicher Intervention gehen 
zu Lasten des Auftraggebers.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, auch bei Lieferung ins 
Ausland. 

Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 

Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser 
AGB berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten 
sich, die ungültige Bestimmung durch eine Sinn entsprechende wirksame Bestimmung zu 
ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt. 

Gerichtsstand ist Erkrath

Derksen Fotografie, Stand August 2018

Kontaktdaten:
DERKSEN-PHOTOGRAPHY

Jürgen Derksen
Hauschildweg 6
40699 Erkrath

Mail: fotografie@derksen-photography.de
Mobil: +49 151 51919228
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